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dıe Geschichte hat seine Ansıcht neuerdings bestätigt. Wıe kam zZzu
seinem abfälligen Urteil ? Vacandard meılnt, hege 1Ur „eine UVebertrei-
bung der Ausdrucksweise“ VOrF,; richtiger urteilt gewiß der Verf., nach dem

in Ludwıg den Schreckensfürsten der Tiburtina sehen mussen
glaubt, weshalb iıhm Ludwigs Wirken in einem gahnz anderen Lichte er-
schien, als WwIıEe in der ähe besehen beurteilen ist; und W1ıe auch
dıe römische Kurie beurteilte: [Den Kailser Lothar 888 begrüßt bene-
dictus eus qu1 VOS elegit, als christianıssımus, als den, der auserlesen ist
ad reperandum Imper11 eCUS, der das Friedensreich aufrichten WIrd: CI -

und ersehnt ın ıhm den VonNn der Tıburtina verheißenen Friedensfür-
sten. Dann als _othar us talıen heimkehrt, ohnie den Antichrist Anaklet
und den Diener des Antichrists Roger beseitigt aben, wıird on
denkbar 1eifster Traurigkeit befallen. Nıicht infolge „Nervenschwäche“ (Va
candard), sondern weil sieht, daß seiıne ul Lothar gebauten übertrie-
benen, weil VO sibyllinischen LEintflüssen durchsetzten Momnungen zunichte
geworden sınd _ othar ist nicht der verheißene Friedensfürst. — Den König
Ludwig VII nımmt B. - lange In Schutz ;trotz offenbarer Rechtsverletzungen,
} wälzt die CAu VO Fürsten uf seine Ratgeber, verteidigt iıh N-
über der Kurie, zieht sıch deshalb }° die Ungnade Innozenz’ I1
Woher das? glaubt zunächst in Ludwig VII den Friedensfürsten finden

dürfen Als el sıeht, daß seine Hoffnung csıch abermals nicht erfüllt,
ırd Ludwıg VII für ihn ZUIN Gegner Christt, Werkzeug des ntı-
christ, des eufels, - eın Mensch,-. der:cdie+sehreecklichsten -Verbrechen, selbst
Blutschande begangen hat; kurz, der lange ın ıchten Farben Geschaute,
Ja selbst offenkundiger Fehltritte VO cheıine einer heimlichen großen
Hoffnung Beleuchtete, ird ihm um sicherer, 1 heftigen Rück-
schlag,, ZUN sıbyllinıschen Schreckensfürsten. ıne schwierige Frage
C555 steis, Zzu erklären, sich anfänglıch entschieden geweigert,
den Kreuzzug Zu predigen. Vacandard weist darauf hın, daß die große
Verantwortlichkeit scheute; Bernhardi, daß 1: die Sarazenengefahr für nicht

ogroß 1e andere, daß seine Gesundheit zerruttet War; wahrscheinlicher
iındet der ert. den Grund 1ın den sibyllinischen Anschauungen B.sS Lud-
wıg VII ist der Schreckensfürst, dıe Niederwerfung der Sarazenen darf und
kann durch den Friedensiürsten erfolgen. Daß dann ötzlıch der
begeisterte Kreuzzugsprediger wird, führt der ert. ebentfalls auf sıbylllını-
schen FEinfiuß zurück. Ausgang 1145 oder Anfang 11406 taucht eıne NeUue
Redaktiıon der Sibylle auf In Form eines al Ludwig VIL gerichteten Briefes.
Dieser Brief,; der damals großes Aufsehen erregte, verhieß Ludwig VIL dıe
Unterwerfung des Orjents : und: stempelte iın Friedenskatser.
Dıiese sıbyllınısche Auffassung B.s wirft endlich noch Streiflichter aut
sein Verhältnis ZUu Konrad IL., ZU den Sarazenen, enden und Rıttern.

Finzelnen Punkten nd Ausle
überstehen als der erTt. tut. Doc

ungen wiıird iNnan zweifelnder eN-
spricht nach seınen Untersuchungen

vie] dafür, daß der gewaltıge Mann in seinen (jedanken und Entschlüssen
tief on mittelalterliıchen eschatologischen Ideen beinflußt War und daß auf
dıese Weise manches, WwWAas uns bisher in seinem Leben rätselhaft erschien,
eine bessere Erklärung Iindet. Einige unnötige Wendungen wird- man dem
erf. Zzu Gute halten mussen. Möge hm vergönnt semn, 15 bald seine
versprochene Abhandlung über den Einfluß der augustinischen Gedanken-
welt uf vorzule

Chrysostomus Panfoeder..Abte!ı Joseph ın Westfalen.

Die Kirc11_en5gupflicht der Zehentbesitzer ım früheren Herzogtum
Westfalen. Von TIr Johaännes Linneborn. Beı abe ZuUum „Verzeichnis der
Vorlesungen, dıe an der bischöfl. philos. theol. Fa ultät zZzu Paderborn äh-
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rend des Wıntersemesters 9015/16 gehalten wurden“. Von Dr. Bonifatius-
druckerel, Yaderborn 1915 XE nd 151 Seiten

Fıne der schwierigsten Fragen des kath iırchenrechtes ist unstreitigdas Thema der kirchlichen Baulast auf (irund des Zehentrechtes. DIie vielen
Verschiedenheiten der örtlıchen UObservanz, die Fortbi  ung der alten Rechts-

DIS ZUu den gegenwärtig geltenden Bestimmungen gestalten die
Sachlage oft ungemeın verwickelt und ML als 1ne dankbare Arbeit
gelten, in diese Verhältnisse mıt kritischer OoNn: einzudringen, Klarheıt
schaffen und die grundlegenden Normen herauszuschälen. Obwohl der Ver-
fasser, derzeit Dekan der Paderborner Fakultät, mit seiliner Studie 1Ur den
westfälischen (jebietsteil 1 Auge hat, können die VON ihm festgestelltenund gesicherten Kıchtlinien und Leitsätze dennoch einen ber die Bistums-
s eıit hıinausreichenden Wert beanspruchen. iın auch neutzutagedıe Zehentrechte überall abgelöst, SINd doch dıe damıt verbundenen
Pfilichten nicht erloschen, sondern NUur aut dıe Ablösungskapitalien über-
s  n

Im Kapılel untersucht Protessor Linneborn die Anfänge- des Zehent-
rechtes und die kirchliche Baupflicht 1m allgemeinen b1s ur näheren Fixie-
TuNng derselben 1Im Kölner Provınzlilalkonzil (1662) In diesem Abschnitt
kommen vorerst dıe grundlegenden Oormen In ihrer historischen Fntwick-
lung Darstellung. Ia diese Ausführungen auch Tüur 11SCETe Gegend

Interesse sind, moOge gestattet seinN, den Gedankengang des Autors
kurz skizzieren: Seitdem der Zehent durch die karolingische Gesetzge-bung einer er ZWINZDaren Abgabe die- Pfarrkirchen geworden
War Synode VO  a Aschheim 1, konnte dıe altkırchliche orm über
Verteilung des kirchlichen Ein Oommens 1T Durchführung gelangen und
zahlreiche Konzıilien nd Kapıtularıen suchten diese Bestimmungen Z
regeln. Linneborn erwähnt diesbezüglich U do auch dıie Konzilsbeschlüsse
VO  —_ Reispach, Freising, Salzburg 800) als BeweIls für die ViTerterluhe des
Kirchengutes, dessen quaria tür dıe Fabrica ecclesiae bestimmt War.
1er 31an S09a noch weıter zurückgreifen Önnen ut das KapıtularePapst Gregors I1 VO Jahre 415 In welchem dem päpstlichen (jesandten
Martinıan nähere Weisungen über die Verfassung der geplanten bayerischenBıstumer gegeben werden. IJa lesen WITr In CaP. „  e rediıtu ero Eccle-
s12€ vel oblatıonıbus fidelium quattuor (EpIiscopus Taciat portiones,
QUaTuHl uNam sS1bi retineat, alteram Clericis Dro sSuorum officiıorum seduli-
atfe distribuat, ertiam pauperibus et peregrinis, quartiam ectieS1asticIs
fabricıs noveriıt reservandam“. (Dalham, Concılıa Salısburgensia, Augsburg1788 In diesen Bestimmungen kommt. bereits die Scheidung des Kir-
chengutes in bischöfliches Mensalgut, Yfiründendotation, Armengut milde
rte und eigentliches Kirchenvermögen hınläianglich zu Ausdruck 1eses
letzte Viertel des Kirchengutes bildete ın bayerischen und anderen Gjebieten
das gesetzlich gesicherte Einkommen der Kıirche deren baulicher rhal-
iung. In manchen Gegenden wurde Z ein Drittel des Gesamtgutes h1  E
tür ausgeschieden. Mit der weiteren Entwicklung des - Eigenkirchenwesensun des späteren Parochilalsystems anderten sich auch die Bestimmungenber dıe Erhaltungs- und Baupflicht der Kirchen. DIie erren von Eigen-kırchen nahmen den für cdie Fabrica ecclesiae bestimmten eil kurzweg als
eigenes Fınkommen für sich in AÄnspruch, weıl SIE als Besitzer zur Instand-
haltung der Kırchen siıch verpilichtet fühlten. In der eistung dieser Pflicht
waren „sıe aber gewÖöhnlich nicht eifrig, Wwıe In der Einforderung des
Zehents, en S1Ee nstatt der Kıirche genossen. -Die Baupflicht mußte ın zahl-
reichen Verordnungen steis aufs eingeschärft werden, der Erfolg War
aber nhıcht ımmer und überall entsprechend. Kaiser un. Könige säkuları-
sterten mehrmals dıe Kirchengüter, }A den Zehent- an sich und verliehen
oder verschenkten ihn Wieder an andgre Stiflqngen ; Klöster, Abteien und
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Z an Laien. DIie Eigenkirchenherren verkauften und vertauschten denKırchenzehent ach Belıeben und Vorteil, Ja selbst die Bischöfe stiichtensıch durch Verleihung VO  —_ Zehentrechten Aa Laien Einfluß und Anhangverschaffen So wurden die Kirchenvögte und Patrone dıe Herren des Kır-chenzehents, aber mıt der damıiıt verbundenen Baulast nahmen S1E CS wenigerIm und Jahrhundert bildeten sich gegenüber den alt-kirchlichen OoOrmen allerhand Neue Rechtsanschauungen heraus; der Kir-
ich rügten sıch auch die Kanoni
chenzehent wurde Uum Handels- und Tauschobjekt gemacht und schließ-

sten dıesen eingewurzelten Gewohnheiten.Der Grundsatz, daß Ptarr- un Taufkirchen zehentberechtigt sein sollenWar längst durchbrochen un erhielten auch Klöster un Mospitäler,kirchliche und weltliche Stiftungen, geistliche Personen un Lalen eichli-hen Zehentbesitz durch Kauf, aC Belehnung, Verpfländung USW. DDasKonzil VON Irient Wal“ bestrebht in diese en /Zustände Ordnungbringen und tellte aufs jest, daß mit dem CGenuß des Kırchen-zehents auch die Baupflicht verbunden sSe1
durch Lokalgewohnheiten

Dieser Grundsatz konnte auch
Partikularrechte und Observanzen keineswegs C1+-schüttert werden, auch nıcht durch die oroße Säkularisation Beginn des.Jahrhunderts, als zufolge des Reichsdeputationshauptschlusses 803zahlreiche Bıstümer, Abteien, Stiftungen und Kirchengüter „inkameriert“wurden. DıIie privatrechtlichen Titel der Kırchenbaulast oingen eintachden Fıiskus als Inhaber des Kirchengutes über un daher S1INd dieLandesfürsten oder Patrone ZUrTr: subsiıdiären Vebernahme der Kırchenbau-last rechtlich verpflichtet. In Preußen wurde auch durch die Einführungdes allgemeinen Landrechts (1825) den Dbestehenden Bestimmungen überdie kirchliche Baupflicht tatsächlich nıchts geäinder‘ und die PE Recht-sprechung berücksichti

berührten Gesichtspunkten
ol STEeIsS die kiırchenrechtliche Entwicklung. Aus den

OoOrmen des Konzils von AT
g1bt sich demnach unter Zugrundelegung der

tige Grundsatz: die Bau-
ent (sess ar Can de ref.) der allgemein oUl-und Erhaltungspflicht der Kırchen obliegt demKirchenvermögen. Falls dieses nicht zureicht, sind diejenigen ZUr Veber-nahme der Baupflicht verbunden, dıie AaUuUs em Kirchengut besonderenNutzen zıiehen. /7u dıesen Nutznießern des Kirchenvermögens gehören 1nerster Linıie die nhaber des Kirchenzehent (Zehentherren) und die ene-izlaten, welche VO  —s der Kırche ihr Einkommen haben, etztere jedoch urInsoweit, als hre Kongrua ohne Schmälerung gestattet. In zweıter Liniekommen dann die Gemeindeangehörigen In Betracht, für welche die Kirchegebaut ist nd {ür deren geistliche Bedürfnisse S1e dienen muß.

In der Durchführung dieser Grundsätze kam ZUu verschiedenenObservanzen und Lokalgewohnheiten: Hatte der Pfarrer den Kıiırchenzehentinne, fiel ihm dıe Reparatur des Chores (Presbyterium) Last ; die-Gemeinde, welche 1m Schiff der Kirche ihren Platz hat sol] tür dıe n
standhaltung dieses Teıles SOrgen, andere Inhaber Von Zehent mußten denKirchturm erhalten, andere das Kirchendach reparıeren. (SO Wartr dasStift Nonnberg in - Salzburg verpflichtet, das Dach der Pfarrkirche VOoNnStiezerniheim in Stand halten, e1]l (0)0| dort Zehentbezüge hatte DasDomkapitel hingegen, dem die Pfarre inkorporiert Wal, mußte die übrigenKirchenbaulichkeiten tragen, Wenn das Kırchenvermögen hiezu nıicht reichte.)SOweit der Inhalt des Kapitels, ‘ das hier‘ eswegen eingehender be-
sprochen wurde, weil CS die Entstehung und Ausbildung -des kirchlichen
Zehentrechtes und der Baupflicht in grün  icher; unantfechtbarer Weise ur
Darstellung bringt und Von allgemeinem Werte ist Im IT Kapıtel erorter‘Prof. Linneborn die gesetzlichen Grundlagen für die Baupflicht der Zehent-
herren ın ‚Westfalen insbesondere. Fr befaßt sich mit den: einschlägigen Be-
stimmun der Öölner. Diözesansynode 1662 und der Verordnungdes Erzbischofs 0Se Klemens VOM August: F5 (die sogenannte Cle-
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mentina), welche als Grundlage gelten haben und auch eingehende We1-
SUuNgCN über dıe Baupflicht enthalten. Im {11 Kapıtel behandelt der Ver-
fasser die HEHETE Rechtsprechung über dıe kiırchliche Baupflicht in W est-
falen uu 1im Kapıtel die Ablösung der Baunpilicht. Den Schluß bıldet
1n Doppelanhang mıit einer Vebersicht der Zehentherren und der tiskalı-
schen Zehnten 1m Te 1843 Fın es Sachregister erleichtert den (je-
brauch des vortreitflichen Werkes.

IDDIie Arbeıt Linneborns ist durchwegs ıne achtunggebietende eistung,
dıie ‚i ihrer auf sorgfältiıgem Quelle nstudium beruhenden Resultate als
wertvolle Bereicherung der kirchenrechtl ichen ] ıteratur bezeichnet werden
muß und sich durch die Klarheit ihrer Darstellung VOoON selbst uch tür
weıtere Kreise empfiehlt. ESs wäre gewiß sehr begrüßen DECWESCIH, WeNn
auch dıe Fragen über Baupflicht der Yfarr wohnungen und Mesnerhäuser
SOWwI1e dıe Leistungspflicht der Patrone, der (jemeıinden und des Fiskus nıt
Bezug auf dıie Säkularısatıon noch e{was berührt worden wäaren, alleın der
uftor wollte, wıe selbst sagt, mıit dem Umfang se1iner Arbeiıt die CGjren-
zen einer akademischen Gelegenheitsschrift nicht überschreiten un Wwar AaUs
diesem (irunde genötigt, dieses: gew1ß - nicht mıinder wichtige Thema beli-
se1ite lassen. Wır dürien aber vielleicht hoffen, daß bei anderer (je-
legenheıt Un gründlicher ZUT Behan  ung komme.

Salzburg. (B reinz.

Vom Muüsik-Traktate“Gre:Breitkopf & Härtel; eipzig, (151
örs ‘des Großen. Von Cölestin VIVELL

[DIie interessante Studie tührt ım Kapıitel dıe musikalische Vorbil-
dung Giregors Er VOT. Weiter ausholend, berichtet der Verftasser Uurz
über Musıkunterricht und Musikübung 1m Jahrhundert, SOWIE über die
Entwicklung der christlichen Musıktheorie un -praxIis A4aUs$s dem Jüdischen
Tempelgesang, aUs der antık-griechischen usı und AUSs der spätantıken
Musiktheorie der Giriıechen und Römer. annn wıird ein Einblick In Gregorsliturgisch-musikalische Fortbildung gewährt; WIr sehen hn a1s Ordensmann
1m noch jungen Benediktinerorden, der dıe Pflege des Kirchengesangs sich

sehr angelegen sSeIN ließ; dann als Archidiakonus, BT schon die
höchste OUObsorge iur den Gesang inne hatte; terners als Apokrisiar In Kon-
stantınopel, WO mıt der griechischen Musik vertrau wurde; und ndlıch
als Abt iın OMm. Aus zahlreichen Zeugnissen ırd erhärtet, daß Giregor ın
umfassender. Weise sıch - kırchenmustikalisch betäti te. Das Kapitel be-
schäftigt sich eingehend mit den Zeugnissen für orhandensein und nhalt
des Musiktraktates Gregors im Mittelalter. Nach einer *kurzen Aufzählung
und Würdigung der zirka Ze en folgen deren. diesbezügliche Aus-
sprüche im Wortlaut, immer miıt S nötıgen Erläuterungen. [DIie ert-
vollen Aufschlüsse über den Inhalt ergeben nebenher auch noch die CGje-
wißheit, daß der Traktat 1m „späten..Mittelalter noch .vorhanden WAaTr. Das

Kapiıtel verbreitet sıch -über die-Erkennungsmerkmale -des Musiktraktates.
dem Forscher das Aufsuchen des verschollenen Werkes erleichtern,

werden dıe Zeugnisse der mittelalterlichen Musiktheoretiker nochmals über-
.sichtlich zusammengestellt, dabeIı 1m ortlau zıtierte Stellen eigens her-
vor ehoben und damit der Inhalt skizziert. Die Schreibweise Gregors
WITr ın bezug aut St1l und Spracheigentümlichkeiten, Frweiterun des
Wortsinnes, Satzbau, Anwendung besonderer Substantivformen und rapo-
sitionen und Öfter wiederkehrende Lieblingsausdrücke untersucht. chließ-
ich 1st noch eın ausgedehntes Verzeichnis der mutmaßlichen Litur lege-
sänge des Jahrhundert beigegeben. Wenn auch in jedem eil viele int?2r-

letzte eil dem Büchlein
nte FEinzelnheiten beigebracht werden, verleiht doch besonders diese'reinen heryorrage_nden Weyrt_ ; Seb PletzerWexfeq ;


